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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1986

Norm

ABGB §1234

ABGB §1253

Rechtssatz

Bei einer Zusammenfassung der Ehepakte über eine Gütergemeinschaft unter Lebenden und über einen Erbvertrag

mit einem wechselseitigen Testament aus demselben Anlass zu einem einheitlichen Gesamtzweck in einem

(Notariatsakt) Akt muss im Zweifel ein dem anderen Ehegatten eingeräumtes Aufgri9srecht als Teilungsvorschrift für

die Auseinandersetzung des Gütergemeinschaftsgutes verstanden werden.
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